	

	
	Nummer:
	M3-04
	
	BETRIEBSANWEISUNG
	Betrieb:
	Musterbetrieb
	
	

	
	Bearbeitungsstand:
	05/08
	
	
	
	
	

	
	
	für Mischer / Zwangsmischer
	
	
	

	
	Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:
	Musterbereich
	
	
	
	

	
	1. ANWENDUNGSBEREICH
	

	
	
	Arbeiten am Mischer / Zwangsmischer
	
	

	
	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Verletzungsgefahr für Hände, Arme durch das laufende Mischwerk.

· Gefahr des Abscherens an gegenläufigen Mischwellen. 

· Quetschgefahr durch herab fahrenden / fallenden Behälterdeckel.

· Gefahr des Erfasstwerdens durch nicht abgedeckte Wellen.

· Gefahr durch Hineinstürzen in den Mischbehälter.

· Gefahr durch Maschinenlärm.

· Gefahren durch die eingesetzten Produkte (Dämpfe, Aerosole, Gase, Stäube, herausspritzendes Produkt). Es gelten die stoffbezogenen Betriebsanweisungen zusätzlich.
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	3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten!

· Maschinenbedienung nur nach ausführlicher Einweisung.

· Mischer nur starten, wenn die Schutzeinrichtungen in Betrieb sind und drehende bzw. bewegte Maschinenteile nicht unbeabsichtigt erreichbar sind.

· Vor dem Anfahren des Mischers davon überzeugen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

· Während des Betriebes nicht in das Mischwerk hineinfassen.

· Schutzeinrichtung jeglicher Art niemals unwirksam (überbrücken) machen.

· Wirksamkeit der Schutzschalter, NotAus und anderer Schutzeinrichtungen regelmäßig überprüfen.

· Reinigungsmaßnahmen, Probenahmen u. Reparaturen nur bei Mischerstillstand – gesichert gegen Wiedereinschalten - durchführen.

· Schutzschuhe und Schutzbrille tragen. Ggf. Gehörschutz und Schutzhandschuhe hier genaue Angabe benutzen.
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	4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
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	· Bei auffälligen Geräuschen, Mängeln od. sonstigen Abweichungen Vorgesetzten verständigen, ggf. abschalten.

· Zur Störungsbeseitigung Fachpersonal hinzuziehen. Zuvor gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. 

· Vor Einstieg in den Mischer Energiezufuhr abschalten (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch) und gegen Wiedereinschalten sichern.
	
	

	
	5. ERSTE HILFE
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	· Unfallstelle sichern, Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

· Ersthelfer heranziehen

· Notruf: 112

· Unfall melden

· Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.

· Eintreffendes Hilfspersonal auf eventuell bestehende Gefahren hinweisen.
	
	

	
	6. INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG
	

	
	
	· Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Die Betriebsanweisung Nr. 01/06 Mischerreinigung und –instandhaltung ist zu beachten.

· Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.

· Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

· Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
	
	

	
	
	
	
	

	


Datum:


Nächster 


Überprüfungstermin:





________________________


Unterschrift:


Unternehmer/Geschäftsleitung








